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• Inklusion: Konzepte

• Inklusion:  Realität

• Krisen und Krisenfolgen

• Corona zeigt Schwierigkeiten und Chancen wie unter einem Brennglas

• Zwischenfazit:  Weg mit der Gießkanne : Vulnerable Kinder in belasteten Familiensystemen 
besser versorgen

• Inklusive Jugendhilfe

• Dialogprozess

• Verfahrenslotse zur Lösung von Schnittstellenproblemen?

• Bedarfsermittlung, Transition,  Übergangsmanagement

Fazit: Inklusive Jugendhilfe: Perspektiven für eine bessere Teilhabe im Kontext Schule

Gliederung



Inklusion: Konzepte und rechtlicher Rahmen 



• (Soziologie) das Miteinbezogensein; gleichberechtigte Teilhabe an etwas; 
Gegensatz Exklusion (Duden)

• (Pädagogik) gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder in 
Kindergärten und [Regel]schulen (Duden)

• Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört. Egal wie du 
aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Jeder kann 
mitmachen. Zum Beispiel: Kinder mit und ohne Behinderung lernen zusammen in der 
Schule. Wenn jeder Mensch überall dabei sein kann, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder 
in der Freizeit: Das ist Inklusion. (AKTION MENSCH)

Inklusion – Definitionen



aus der UN-Kinderrechtskonvention

Art. 3:  Wohl des Kindes

Art. 12: Berücksichtigung des Kindeswillens                  

Art. 23: Förderung behinderter Kinder

Würde des Kindes wahren, seine Selbständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der  
Gemeinschaft erleichtern

Art. 28:  Recht auf Bildung; Schule; Berufsausbildung

Recht des Kindes auf Bildung an; Verwirklichung dieses Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit                     

Art. 29: Bildungsziele; Bildungseinrichtungen

die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu 
bringen

Art. 31: Beteiligung an Freizeit, kulturellem und künstlerischem Leben, …

Inklusion vor dem Hintergrund der Verfassung und 
internationaler Konventionen

aus dem Grundgesetz

Art. 1: Die Würde des Menschen ist unantastbar … 

Art. 2: Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit …

Art. 3: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich; niemand 

darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden

Quelle: 
https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/107294/190
3c60213ed5973354bc1b29387a52f/p0032-und-p0033-
kinder-haben-rechte-pdf-data.pdf



Artikel 3 GG

[Gleichheit vor dem Gesetz]

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin.

Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 
Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner 
religiösen oder politischen Anschauungen 
benachteiligt oder bevorzugt werden. 

Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.



UN/VN - Behindertenrechtskonvention

Quelle: https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-
e.pdf



konkretisiert in der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)

seit 26. März 2009 mit in Kraft treten rechtlich bindend für Deutschland

Art. 1: UN-BRK:
„Zweck dieses Übereinkommens  ist es, […] alle Menschen mit 
Behinderungen zu fördern, zu schützen …“ oder Menschen mit 
Behinderung gehören von Anfang an mitten in die Gesellschaft (in 
leichter Sprache)

Quelle: 
https://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Downloads/
DE/AS/PublikationenErklaerungen/Broschuere_UNKonvention_K
K.pdf?__blob=publicationFile&v=8



Teilhabe in der UN-BRK

• Unabhängig von Fähigkeit, Merkmalen und Herkunft in der 
Gemeinschaft gleichberechtigt mit anderen zu leben und 
mitzubestimmen (Art 2, S 1)

• Qualität von Interaktion und Beziehung 

• Einfluss und Wirksamkeit der Partizipation 



Teilhabe fördern: Dazugehören ,  Equity als Ansatz
bedeutet nicht gleiches Recht für alle (equality) , sondern jedem / jeder die Förderung 
der Teilhabe, die er/sie benötigt 



Grundlegendes Ziel VN-BRK :
Inklusive Rahmenbedingungen schaffen



Inklusion in der Schule (Art. 24 UN-BRK)

„Menschen mit Behinderungen [sollen] gleichberechtigt mit anderen in der 
Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und 
unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen
haben.“ (24 (2) b, UN-BRK)

und heißt für alle Schülerinnen und Schüler

… Dazuzugehören
… sich willkommen und                   

akzeptiert zu fühlen
… Teilhaben zu können

… im Unterricht, in den Pausen 
und der Nachmittagsbetreuung
… bei Ausflügen, Exkursionen 

oder auf Klassenfahrten

Aus einem Interview im  
Projekt Schulbegleiter



Ein Motto entsteht bei einem Schulprojekt

Quelle: Broschüre aus dem Projekt der Hans-Lebrecht-Schule anlässlich des XXXV. Kongress
der DGKJP



2017 Kongressthema DGKJP                 Thematische Förderung 
interdisziplinären Austausches durch die Baden-Württemberg Stiftung



Ziel: interdisziplinäres Zusammenwirken für bessere Teilhabe



Dazugehören Themenheft in der ZKJPP: 
Kinder- und Jugendliche mit Behinderungen



Umweltfaktoren
Hergestellte und natürliche Umwelt, 

Beziehungen, Einstellungen, 
Handlungsgrundsätze

Personenbezogene Faktoren
Hintergrund des Lebens/der Lebensführung
Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit…, 

Mentale Funktionen

Kontextfaktoren als Barrieren und Förderfaktoren:

Körperfunktionen und –strukturen
Zentraler heilberuflicher Beitrag zur Rehabilitations-

und Teilhabeplanung ist die Beschreibung der der 
Diagnose zugrundeliegenden Körperfunktionen und 

-strukturen (bei psychischen Erkrankungen: 
Beeinträchtigung der mentalen Funktionen) 

Aktivitäten
(Durchführung von Handlungen)
Art und Stärke der Beeinträchtigung 

von Körperfunktionen bedingt die 
Durchführung von Handlungen und 

Aufgaben

Partizipation (Teilhabe)
(Einbezogensein in Lebenssituationen)

Beeinträchtigungen der Teilhabe ergeben sich 
durch die Einschränkungen bei der Durchführung 

von Handlungen in Wechselwirkung mit 
Kontextfaktoren

Gesundheitsproblem /
ICD-10 Diagnose

Bio-Psycho-Soziales Modell der ICF
Behinderung als Teilhabebeeinträchtigung aufgrund 

körperlicher, seelischer, geistiger oder Sinnesbeeinträchtigungen in Wechselwirkung mit Kontextfaktoren

Bio-Psycho-Soziales Modell der WHO in der ICF



§ 2 SGB IX nach Bundesteilhabegesetz

(1) Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, 
seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in 
Wechselwirkung mit Einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an 
der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate hindern können.

Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem 
für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Menschen sind von 
Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu 
erwarten ist.



• Krankenversicherung nach Bismarcks-Sozialreformen 

- 1881 gesetzliche Krankenversicherung

- 1884 gesetzliche Unfallversicherung

- 1889 gesetzliche Invalidenversicherung

Vorgeschichte der Eingliederungshilfe
Abgrenzung von Zuständigkeiten



Entwicklung der Eingliederungshilfe
Unterscheidung zwischen diagnostizierbaren Abweichungen und 
Funktionseinschränkungen

• Ausschluss so genannter „stationärer Erkrankungen“ bei „Krüppeln und 
Sinnesbehinderten“ aus der Krankenversicherung.

• Anfang 20. Jahrhundert (1906) erste „Reichs - Krüppelzählung“

• Schon vor der „Reichs-Krüppelzählung“ Debatte zwischen Biesalski (Orthopäde 
und Gründer des Berliner Oskar-Helene-Heims) und dem Präsidenten des 
Reichsgesundheitsamts über die Formulierung des Begriffs „Krüppel“

• Erfassung aller Fehlbildungen versus Erfassung von Personen, „welche durch 
Verlust oder Gebrauchsunfähigkeit eines oder mehrerer Glieder in ihrer 
Erwerbsfähigkeit gänzlich behindert oder wenigstens beschränkt“ sind.



Capability Approach

• nach Amartya Sen     1998  Nobelpreis

• Verwirklichungschancen als Freiheiten

•Teilhabe = Dazugehören als zentrale 
Dimension für das Wohlbefinden von 
Kindern

Ziel: ein gutes Leben trotz belastender Erlebnisse 
und/oder psychischer Belastungen in der Kindheit

good life
despite
trauma



• Prozessualität der Teilhabe (Teilhabe muss erreicht und aufrecht erhalten werden)

• Teilhabe per se doppelseitig konstruiert (muss von Betroffenen erwünscht, angestrebt und von der 
Gesellschaft ermöglicht werden)

• Teilhabe durch konkreten Handlungsbezug gut operationalisierbar (Handlungsbereiche, Subsysteme, 
Kommunikationsprozesse)

• Teilhabekonzept beschreibt Status der Abgrenzung (Barrieren) ebenso wie deren Überwindung und 
Unterstützung bei der Überwindung (Faszilitation)

• Entspricht der Tradition europäischer Demokratien in der Verbindung von Rechten und Pflichten, d.h. 
dem Konzept der voraussetzungsvollen staatlich-gesellschaftlichen Vertragsgemeinschaft

Teilhabekonzepte und Teilhabedimensionen 
(Diewald et al. 2016 in Migrationsgutachten, WissBeirat Familienfragen)



• „kalte Inklusion“

→ zu wenig Mittel  zur Förderung von Kindern in inklusiven Settings ; administrative 
Entscheidung für Inklusion ohne hinreichenden Mitteleinsatz

• Biographische Brüche und „Inklusionsopfer“

→mit zunehmendem Alter nimmt Inklusionsquote ab (von inklusiver KITA über 
Regelgrundschule in spezialisierte Förderschule; Transition?)

• „Ressourcen-Etikettierungs-Dilemma“ 

→ um Förderung zu bekommen, werden vermehrt Kinder diagnostiziert und „gelabelt“

• Förderdeputate können aufgrund von Personalmangel nicht ausgeschöpft werden 

Inklusion zwischen Ideal und Wirklichkeit



2009  UN-Behindertenrechtskonvention

Adaption rechtlicher Rahmbedingungen für mehr 
Inklusion in Folge der UN-BRK

aufgrund Kulturhoheit: Bundesländer in der Pflicht, Schulsystem entsprechend (um) zu 
gestalten → bundesweit entsprechende Änderungen der Schulgesetze erfolgt

2015 In BW: Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes Baden- Württemberg und 
anderer Vorschriften“

Art. 3 (3) In den Schulen wird allen Schülern ein barrierefreier und gleichberechtigter Zugang zu 
Bildung und Erziehung ermöglicht. Schüler mit und ohne Behinderung werden gemeinsam erzogen 

und unterrichtet (inklusive Bildung)                               und 

„Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die 
schulische Inklusion“ 
finanzieller Ausgleich für von den Kreisen getragene Eingliederungshilfe

2016 Bundesteilhabegesetz (seit 2023 voll  in Kraft)

Zentral: Neufassung des SGB IX, Integration des Eingliederungshilferechts
(ehemals SGB XII) mit Fokus auf personenzentrierten Leistungen

2021   Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (Umsetzung bis 2028)

Ziel: Verbesserungen für junge Menschen, die benachteiligt sind, die unter belastenden 
Lebensbedingungen aufwachsen oder die Gefahr laufen, von der sozialen Teilhabe 
abgehängt zu werden



• § 53 SGB XII und Eingliederungshilfeverordnung:
Verpflichtender Rechtsanspruch ist an das Kriterium „wesentliche Behinderung“ 
geknüpft

• § 35a SGB VIII Rechtsanspruch an die Erfüllung der in Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 und 2 
genannten Leistungsvoraussetzungen gebunden

• Kein Verweis auf die Wesentlichkeit der Behinderung

• Kein Verweis auf eine Eingliederungshilfeverordnung

• Kein Erfolgskriterium

Unterschiede zwischen Feststellung des Rechtsanspruchs in der 
Jugendhilfe und der Sozialhilfe



Inklusion: Realität 



erneut schlechtes „Inklusions-Zeugnis“ für Deutschland

Concluding observations on the 
combined second and third 
periodic reports of Germany (Okt. 
2023)



erneut schlechtes „Inklusions-Zeugnis“ für Deutschland

Concluding observations on the 
combined second and third 
periodic reports of Germany (Okt. 
2023)

Unabhängiges 
Monitoring der 
Umsetzung UN-BRK in 
Deutschland (gem. 
Artikel 33 Absatz 2 UN-
BRK) 

„In Deutschland fehlt die Bereitschaft, die Vorgaben der UN-
Behindertenrechtskonvention konsequent umzusetzen […].
Britta Schlegel, Leiterin der Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention des 
Instituts



Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg, Bayern und 
im Saarland Anstiege der 
Exklusionsquoten von 
2008/09 bis 2020/21

Schulische Inklusion und Exklusion                         
im Deutschlandvergleich



Förderschwerpunkte der Schüler/innen 
mit sonderpädagogischen Förderbedarf

Zunahme vor allem im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung



Seit Jahren aber steigen die Zahlen für                              
Eingliederungshilfen (SGB VIII) stark an

→Anstieg um 156 %

Fast die Hälfte (48 %) der 
Hilfen für Kinder zwischen 9 
und 13 Jahren

Fast drei von vier Betroffenen 
sind Jungen (73 %)

„Schulbegleitungen und 
Integrationsassistenz: haben 
im Schulalltag an Bedeutung 
gewonnen – dies dürfte eine 
Ursache für den Anstieg der 
gewährten Hilfen sein.“ 
(vgl. destatis) 



ebenso die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, 2020-2022)

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

+ ca. 9%

Jungen ca. doppelt so häufig wie Mädchen



Und was ist mit den Schulen?

• Concluding observations on the combined 
second and third periodic reports of Germany 
→ “Stagnation auf niedrigem Niveau”

(Hollenbach-Biele, Lepper, Bertelsmann Stiftung, 2023 
https://schule21.blog/2023/09/18/inklusion-im-deutschen-
bildungswesen-stagnation-auf-niedrigem-niveau/)

• Forsa-Umfrage (2020)
N= 2127 Lehrkräfte in Deutschland

nur etwas mehr als die Hälfe (56%) halten                                                                                    
gemeinsamen Unterricht  grundsätzlich                                                                             
für sinnvoll

letztendlich wird Inklusion aber nur                                                                
mit und in den Schulen realisiert 
werden können… 

Quelle; Forsa Umfrage, 2020, Seite 10, 
https://www.vbe.de/fileadmin/user_uplo
ad/VBE/Service/Meinungsumfragen/202
0-11-04_forsa-Inklusion_Text_Bund.pdf

https://schule21.blog/2023/09/18/inklusion-im-deutschen-bildungswesen-stagnation-auf-niedrigem-niveau/


Zwischenfazit: Inklusion und Schulbegleitung

Schulbegleitung als Leistung 
der Hilfe zur Teilhabe 

zentraler Pfeiler schulischer Inklusion in 
einem immer noch nicht inklusiven 
Schulwesen in Deutschland

An Schulbegleitung und exklusiver Beschulung ist „seismographisch“ ablesbar 
wie der Anspruch von Kindern und Jugendlichen auf Teilhabe im schulischen 
Bereich und in der Folge der Ratifizierung der UN- Behindertenrechtskonvention 
(nicht) umgesetzt wird , d.h.:

- welche Verbesserungen noch nötig wären
- welche Fehlentwicklungen zu vermeiden sind

Quelle: pixabay



Krisen und Krisenfolgen



Förderschwerpunkte der Schüler/innen 
mit sonderpädagogischen Förderbedarf

Zunahme vor allem im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung



Konsekutive Krisen

- Weltwirtschaftskrise

- Flüchtlingskrise

- Klimakrise

- Corona- Pandemie

- Angriffskrieg auf die Ukraine und zunehmende
Fluchtproblematik

- Terroristischer Überfall der Hamas auf Israel und dadurch
herbeigeführte Eskalation im Gazastreifen / Nahost



Die Psychiatrie 2017; 14: 67–74

Weltwirtschaftskrise



Auswirkungen von Krisen auf die psychische Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen –
Übersicht über die empirische Evidenz

Klimawandel Krieg, Flucht und Vertreibung



Naturkatastrophen



Coronakrise



Schulschließungen und Depression 

Studienlage: Systematisches Review und Metaanalyse zur 
Depressionszunahme bei Kindern und Jugendlichen nach 
Beginn der Corona-Pandemie (Ludwig-Walz et al., 2022)
Einschluss von insgesamt 22 europäischen Studien 
Veränderung depressiver Symptomatik bei Kindern und 
Jgdl. während der Corona-Pandemie

Ergebnisse:
Anstieg allgemeiner Depressionssymptome (bei 
männlichen Jgdl. höher, insb. 16-19jährige)
Zunahme von klinisch relevanten Depressionsraten (insg. 
höhere Rate bei weiblichen Jgdl.)
Ländervergleich: dose-response Beziehung →
Schätzungen für allgemeine Depressionssymptome waren 
signifikant höher bei strengeren pandemiebedingten 
Einschränkungen oder Schulschließungen



Schulschließung und Angst



BMFSFJ: Familien in der Corona-Zeit: Herausforderungen, 
Erfahrungen und Bedarfe.

N= 1.493 Mütter und Väter mit Kindern unter 15 Jahren

COPSY Studie - Gesundheit und Lebensqualität von 
Kindern und Jugendlichen während der COVID-19-
Pandemie - Ravens-Sieberer, Kaman, Otto, Adedeji, et al.

N = 1040 Kinder und Jugendliche (11 - 17 Jahre)
N = 1040 Eltern(teile) (Fremdeinschätzung)
N = 546 Eltern (Fremdeinschätzung für Kinder) 
N = 1586 Familien - Vergleichsstichprobe BELLA-Studie

COALA-Studie – Anlassbezogene Untersuchungen in Kitas 
Kuger, Grgic, Braun, Degner et al.

N = 1.072 Einrichtungen 
N = 8.200 Familien: Elternfragebogen (Elternbefragung, 

DJI-Kinderbetreuungsstudie)

Forsa Schulbarometer Corona Spezial  N= 1031 Lehrkräfte 

Kind sein in Zeiten von Corona – Langmeyer, Guglhör-
Rudan, Naab, Urlen &  Winklhofer, Deutsches 
Jugendinstitut

N = 12.628 Eltern (3 – 15- Jahre, Online)
N = 21 Familien: Interviews mit Eltern & Kindern (6 – 14 

Jahre)

KiCo – Familien mit Kindern unter 15 Jahre und ihre 
Erfahrungen in der Corona-Krise- Andresen, Lips, Möller et 
al.

N=25007 Eltern

JuCo 1 und 2 Erfahrungen und Perspektiven von jungen 
Menschen während der Corona-Maßnahmen  - Andresen, 
Lips, Möller et al.

N= 6.431 Jugendliche ab 15 Jahren (JuCo1)
N=7038 Jugendliche ab 15 Jahren (JuCo2)

Zahlreiche Studien zur Situation von Kinder und 
Jugendlichen 



BMFSFJ: Familien in der Corona-Zeit: 
Herausforderungen, Erfahrungen und Bedarfe.

N= 1.493 Mütter und Väter mit Kindern unter 15 
Jahren

COPSY Studie - Gesundheit und Lebensqualität 
von Kindern und Jugendlichen während der 
COVID-19-Pandemie - Ravens-Sieberer, Kaman, 
Otto, Adedeji, et al.

N = 1040 Kinder und Jugendliche (11 - 17 Jahre)
N = 1040 Eltern(teile) (Fremdeinschätzung)
N = 546 Eltern (Fremdeinschätzung für Kinder) 
N = 1586 Familien - Vergleichsstichprobe BELLA-
Studie

COALA-Studie – Anlassbezogene Untersuchungen 
in Kitas Kuger, Grgic, Braun, Degner et al.

N = 1.072 Einrichtungen 
N = 8.200 Familien: Elternfragebogen 

(Elternbefragung, DJI-
Kinderbetreuungsstudie)

Forsa Schulbarometer Corona Spezial  N= 1031 Lehrkräfte 

Kind sein in Zeiten von Corona – Langmeyer, 
Guglhör-Rudan, Naab, Urlen &  Winklhofer, 
Deutsches Jugendinstitut

N = 12.628 Eltern (3 – 15- Jahre, Online)
N = 21 Familien: Interviews mit Eltern & Kindern (6 –

14 Jahre)

KiCo – Familien mit Kindern unter 15 Jahre und ihre 
Erfahrungen in der Corona-Krise- Andresen, Lips, 
Möller et al.

N=25007 Eltern

JuCo 1 und 2 Erfahrungen und Perspektiven von 
jungen Menschen während der Corona-
Maßnahmen  - Andresen, Lips, Möller et al.

N= 6.431 Jugendliche ab 15 Jahren (JuCo1)
N=7038 Jugendliche ab 15 Jahren (JuCo2)

Zahlreiche Studien zur Situation von Kinder und 
Jugendlichen 

Es zeigten sich, erhöhte Belastungen und Risiken für Kinder und Jugendliche, z.B.

psychosomatische Beschwerden, vor allem bei jüngeren Kindern (z.B. Einschlafprobleme, 
Kopfschmerzen, Bauchschmerzen)

psychische Probleme / Symptome (Hyperaktivität, emotionale und Verhaltensprobleme, Angst 
und Depression)

bedeutsame Einschränkungen in gesundheitsbezogener Lebensqualität 

beeinträchtigtes Familienklima – vermehrte Konflikte

Überforderungen durch Homeschooling

Leistungsunterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern vergrößern sich durch 
Schulschließungen weiter Kinder und Jugendliche fühlten sich nur auf die Rolle als Schüler*in 
reduziert, sie fühlten sich von der Politik nicht gehört



https://www.mckinsey.com/mhi/our-insights/heat-waves-the-war-in-ukraine-and-
stigma-gen-zs-perspectives-on-mental-health

McKinsey Health Survey zu 
Auswirkungen multipler Krisen



Veröffentlichung der Ergebnisse für Deutschland 



Einstellungen zur psychischen Gesundheit in der 
„Generation Z“

• Daten aus Umfrage unter 10.000 Menschen in 10 europäischen 
Ländern

• Durchgeführt von McKinsey & Company mit Unterstützung von 
Fachleuten der Europäischen Fachgesellschaft für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie (ESCAP)

• Ziel: Erheben der Einstellungen zur psychischen Gesundheit der 
„Generation Z“ (um die Jahrtausendwende bis ca. 2010 
Geborene) im Vergleich zu älteren Generationen

• Hintergrund: Corona-Krise, wirtschaftliche Lage, Ukraine-Krieg, 
Klimawandel → haben wir es mit einer „Lost Generation“ zu tun?

Quelle: Pexels (Markus Spiske)

Quelle: Pexels (Mariatheodora Andrikopoulou)

Quelle: Pexels (Markus Spiske)



Einstellungen zur psychischen Gesundheit in der „Generation Z“

Ergebnisse (1)

• 19% der deutschen TN aus der Gen Z sehen ihre psychische Gesundheit als 
schlecht oder sehr schlecht an (im Vgl.: Babyboomer: 4%, Gen Y: 13%)

• 43% stimmen der Aussage zu, dass eine psychische Erkrankung durch 
charakterliche Probleme begründet sei

• 38% der Befragten der Gen Z zeigen negative Einstellungen gegenüber 
Personen mit psychischen Störungen (andere Generationen: 24%)

→ Tendenz zur Selbststigmatisierung bei psychischen Erkrankungen 
(allerdings wenig diskriminierendes Verhalten gegenüber Personen mit 
psychischen Erkrankungen)



Einstellungen zur psychischen Gesundheit in der „Generation Z“

Ergebnisse (2)

• 40% der deutschen Jugendlichen gaben an, es sei schwierig, Zugang zur 
Krankenversorgung in ihrer Region zu finden

• Zugang zu Beratung oder Unterstützungsleistungen wird von 29% der 
Betroffenen in Deutschland als schwierig wahrgenommen (Zweithöchster 
Wert im europäischen Vergleich)

→Versorgungsangebote in Deutschland nicht ausreichend    
niederschwellig

→ gestiegene Nachfrage →Verlängerung der Wartelisten → zusätzlich 
erschwerter Zugang

→Gefahr, dass die Schwierigkeiten für junge Menschen aus    
benachteiligten Verhältnissen weiter verschärft werden



Corona zeigt Schwierigkeiten und Chancen wie unter 
einem Brennglas

Fokus soziale Beziehungen und Familien(dys-)funktion



Vorbelastungen in Familien verstärken 
die Probleme während der Pandemie

V.a. bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen:

• Mit psychischen oder körperlichen Vorerkrankungen
• Mit Behinderungen
• Mit einem niedrigen sozioökonomischen Status
• Mit belastenden Kindheitserfahrungen
• Mit geringer soziale Teilhabe
• in Transitionsphasen (z.B. Übergang Kindergarten in die 

Grundschule, Grundschule in die weiterführende Schule, 
Schule in die Ausbildung oder das Studium)

• Erste Regel: Gute Weiterbetreuung bekannter Klienten, 
niemand darf durch Funktionseinschränkungen der 
Unterstützungssysteme verloren gehen (Wir kennen schon die 
Hochrisikoklientel!)

Vorbelastungen und Risiken kumulieren oft miteinander und 
verstärken sich gegenseitig!



Risikofaktoren für häusliche Gewalt:

• Kaum mit dem 
Haushaltseinkommen 
auskommen

• Eigene Vorbelastungen 
in der Kindheit
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SARS-CoV-2 Pandemie als Katalysator 
für Belastungen

Psychische Gesundheit von Müttern und ihren Kindern

• Schwerwiegende Kindheitserfahrungen von 
Mütter erhöhen das Risiko für mentale 
Gesundheitsprobleme während der Pandemie

→ Erhöhtes Risiko für depressive und somatische 
Symptome

• Psychosomatische Gesundheit der Mütter 
während der Pandemie hat negative 
Auswirkungen auf die physische Gesundheit der 
Kinder.



SARS-CoV-2 Pandemie als Katalysator 
für Belastungen

Familiäre Stresswahrnehmung / Bewältigungskapazität als 
Risikofaktor für psychische Gesundheit der Kinder

• Täglich erlebtes Stresslevel von 
Müttern beeinflusst emotionales 
Wohlbefinden von Kindern während 
der SARS-CoV-2 Pandemie

• Stresslevel der Mütter ist ein 
signifikanter Prädiktor für erhöhtes 
geringeres Wohlbefinden der Kinder.



• Kleine, relativ stabile Risikogruppen mit fortgesetzten negativen Effekten auf der Beziehungsebene
- 5 % im Frühjahr 2023 mit fortdauernder, deutlicher Verschlechterung in der Beziehung zum 
Kind/Jugendlichen
- 12 % im Frühjahr 2023 mit fortgesetzter, deutlich verschlechterter Partnerbeziehung

• Deutlicher Rückgang des Anteils der Befragungsteilnehmenden die ihre Lebensqualität als schlechter 
bezeichnen als vor der Pandemie (zeitlicher Zusammenhang mit Wegfall der restriktiven Maßnahmen)

• Aber 23 % berichten über fortdauernde, negative Konsequenzen in Bezug auf ihre Lebensqualität
- verringerte Teilhabe, permanenter Verlust sozialer Netzwerke und Einbindung in Aktivitäten

• Sehr kleine, aber stabile Gruppe mit fortdauernden negativen Effekten auf den Gesundheitsstatus
- Long-Covid, Vorsorgeuntersuchungen waren weggefallen, wurden nicht wahrgenommen, Übersehen 
von Tumoren etc.

Beziehung zum Kind, zum Partner; Lebensqualität und Gesundheitsstatus

4 repräsentative Erhebungen  Winter 20/21 ; Sommer 21; Frühjahr 22 , Frühjahr 23



− Kontinuierlich proportional höhere Anteile bei sich verschlechternden Familienfunktionen bei   
Teilnehmenden mit Symptomen psychischer Störungen und psychischen Problemen
→ Dies bestätigt in verstärktem Ausmaß Befunde schon vor der Pandemie (Masthoff et al. 2006)

− Auch ein höherer Stresslevel bei Personen mit psychischer Symptomatik (Sala et al., 2004) und das 
Risiko einer Kumulation mit anderen äußeren Stressoren wie z.B. Krisen wurde früh beobachtet

− Personen mit psychischen Problemen brauchen spezielle Beachtung und 
Unterstützung in solchen Krisenzeiten (Zusammenbruch der Selbsthilfearbeit, 
Zusammenbruch vieler aufsuchender Angebote wie StäB, Familienhilfen etc.), Wegfall der 
Assistenz z.B. im Kontext Inklusion, hohes Risiko bei Mehrfachbehinderung

Familienfunktion und psychische Symptome
(vorhanden / nicht vorhanden)



Zwischenfazit:  Weg mit der Gießkanne : Vulnerable 
Kinder in belasteten Familiensystemen besser versorgen



− Belastete Kinder (Person)

− Kinder in belastenden Familien 
(Familie)

− Belastete Kinder in belastenden 
Familien (Person x Familie)

− Wegfallen/Einschränkung von 
außerfamiliären Ressourcen die 
für innerfamiliäre und persönliche 
Belastungen „kompensieren“.

− Zusätzliche Belastung: 
„Akkumulation von Stressoren“ 
bei gleichzeitigem Wegfall 
wichtiger Ressourcen.

Herausforderung: weg mit der Gießkanne sondern                            
Vulnerable Kinder in belastenden Familiensystemen besser 
versorgen



Psychosoziale Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und 
Jugendliche – welchen Preis bezahlen die Kinder

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9265511/pdf/ijerph-19-07604.pdf



Theorie der kumulativen Ungleichheit

Vor der Krise Während der Pandemie

Morbidität aufgrund von Einschränkungen



Ad hoc Empfehlungen Deutscher 
Ethikrat vom 28.11.2022

Aufmerksamkeit, Beistand und Unterstützung für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene in und nach gesellschaftlichen Krisen

▪ Pandemie als Zeit der emotionalen und 
existenziellen Krise

▪ Spannungsfeld – seelische Belastung vs. 
Psychische Erkrankung

▪ Fokus Kinder und Jugendliche und junge 
Erwachsene – Frage der Solidarität und 
Generationengerechtigkeit

▪ Körperliche Unversehrtheit und 
psychische Integrität 

https://www.ethikrat.org/filea
dmin/Publikationen/Ad-hoc-
Empfehlungen/deutsch/ad-
hoc-empfehlung-pandemie-
und-psychische-gesundheit.pdf

https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/ad-hoc-empfehlung-pandemie-und-psychische-gesundheit.pdf


Ethikrat, 28.11.2022

Empfehlungen

1. Schulbasierte Angebote 
2. Stärkung der Einrichtungen, welche Diagnostik-, 

Beratungsangebote, Heilbehandlung und Hilfen zur 
Teilhabe vorhalten

3. Information und Dissemination 
4. Hilfen zur Transition und ergänzende Freizeitangebote 
5. Schulungen von Personen im Bildungs- , Sozial- und 

Gesundheitsbereich um bei Alltagskontakten 
Problemlagen frühzeitig zu erkennen und 
Weitervermittlung von Betroffenen in 
Unterstützungsangebote einzuleiten

6. Versorgungsdefizite in Diagnostik und Psychotherapie 
7. Stepped Care Approaches 
8. Ausbau und verlässliche Finanzierung von Beratungs-

und Hilfsangeboten in Bereichen Schule, Hochschule, 
Gesundheitswesen, Kinder- und Jugendhilfe, 
systemische Ausgestaltung, Lebensweltbezüge, Familie

9. Forschung unter anderem zu Folgen und Bewältigungs-
chancen um Angebote, Prävention, Beratung, 
Diagnostik, Therapie und Rehabilitation evidenzbasiert 
zu verbessern



Gerade  Schulbegleitung hat sich auch in der 
Corona-Krise als Beziehungsarbeit  bewährt 

• Mehrzahl der Schulbegleiter*innen (84,0 %) hielt  Kontakt zu 
„ihrem“ Kind, Großteil (75%) auch dann, wenn nicht vergütet

• Prozentual wurden Schüler*innen mit einer seelischen 
Behinderung häufiger von Schulbegleitungen im Lockdown 
betreut, zu ihren Eltern hielten Schulbegleiter*innen häufiger 
Kontakt

• Schulbegleitung wichtige Verbindung zwischen Schule und 
Eltern

• Aufgabenspektrum hat sich im Lockdown erweitert (wohl 
zumeist ohne Absprache/ Auftrag) 

• Schulbegleitungen haben Sorge und Nöte von Eltern gehört, 
• haben Eltern beraten
• teilweise das Homeschooling übernommen 

CORONA-Befragung im ersten 
Lockdown (Henn et al., 2021) 

N= 246 Schulbegleiter/innen
N= 29 Träger (insb. KJH)



z.B. Schnittstelle Schule

- Konzepte für die Kooperation mit                                                                                             
(systemfremden) Schulbegleitungen

- Weiterentwicklung schulischer Infrastrukturangebote (§ 112 (4) SGB IX)

- Kooperationskonzepte mit den Jugendämtern/Sozialämtern

(gemeinsame Teilhabeplanung?)

z.B. Schnittstelle Kommunen/Leistungsträger

- Einbettung der (zunehmenden) Schulbegleitungen

in die administrativen Abläufe der Behörden (Jugendamt, Sozialamt) 

- den Bedürfnissen angepassten Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung 
rechtlich verbindliche standardisierte Bedarfsermittlung ( § 13 SGB IX) 

und häufig noch ungeregelte Übergänge vom Jugendalter ins junge Erwachsenenalter

(Schulabschluss/Transition)

Im Kontext Schulbegleitung bleiben aber weitere “Aufgaben” 
zu lösen … 

Quelle: pixabay



Inklusive Jugendhilfe



Zentrale Forderung einer inklusiven Jugendhilfe für eine  Reform des SGB VIII  
→ Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes  (KJSG)

Reformvorhaben der Regierung (CDU, SPD) in der  18. Legislaturperiode 

Gesetzentwurf (2017) gescheitert  

wenig Akzeptanz in den Ländern, Wissenschaft und Praxis; 

fehlender fachpolitischer Diskurs

Inklusive Jugendhilfe auf dem  steinigen Weg



05.10.2020 neuer Referentenentwurf 

→Zeit für Stellungsnahmen der Verbände und Fachgesellschaften 

Neuer Anlauf für das KJSG in der 19. Legislaturperiode 

25.01.2021 
Gesetzentwurf der Bundesregierung 

29.01.2021 
erste Lesung im Bundestag

22.04.2021
zweite und dritte Lesung 
Bundestag

09.06.2021 
Verkündigung des Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetzes /
Inkrafttreten



Stellungnahme Fegert, 2021 im Hinblick auf 
den neuen Gesetzesentwurf zum KJSG

− Berücksichtigung der spezielle Schutz-bedürfnisse 
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 
( → §8b SGB VIII)

− Ombudsstellen (→ §9a SGB VIII)
cave:   niedrigschwelliger jugendgerechter 
Zugang!

− Umsetzung der Gesamtzuständigkeit bis 2027
„Experimentierklausel“ → Evaluation 

− Verfahrenslotsen (→ §10b SGB VIII)
als dauerhafte Instanz

− Einheitlicher Behinderungsbegriff und 
Teilhabeplanung auf Grundlage der ICF



Kerninhalte des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes

1. Besserer Kinder- und Jugendschutz

2. Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien oder in 
Einrichtungen der Erziehungshilfe aufwachsen

3. Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugendliche mit und ohne 
Behinderungen

4. Mehr Prävention vor Ort

5. Mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien

Neue inklusive Aspekte 
im SGB VIII

§35a SGBVIII: Eingliederungshilfe für Kinder/ 
Jugendliche mit (drohender) seelischer Behinderung

§10: Verhältnis zu andern Leistungen

z.B. §8a Abs. 3: Spezifische Schutzbedürfnisse von Kinder und Jugendlichen mit Behinderung

§10a: Beratung

§10b: Verfahrenslotse 

§22: Grundätze der Förderung in Tageseinrichtungen



Ziel: Hilfe aus einer Hand

Zusammenführung der Zuständigkeiten für Leistungen der Eingliederungshilfe an 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen unter dem Dach der Kinder- und 
Jugendhilfe (SGB VIII)

Umsetzung

2021   erste Stufe: Gestaltung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe und Bereinigung der 
bestehenden Schnittstellen insbesondere zwischen Kinder- und Jugendhilfe und 
Eingliederungshilfe (ab 2021)

2024  zweite Stufe: „Verfahrenslotsen“ beim Jugendamt als verbindliche 
Ansprechpartner für Eltern und andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen und 
als Begleitung von einer einzigen Stelle durch das gesamte Verfahren (ab 2024)

2028dritte Stufe: Übernahme der vorrangigen Zuständigkeit des Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe für Leistungen der Eingliederungshilfe auch an junge 
Menschen mit (drohenden) körperlichen oder geistigen Behinderungen (derzeit noch 
Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX)

(Voraussetzung Bundesgesetz bis 01.01.2027: Festlegung der konkreten Regelungen 
wie Leistungsberechtige, Art und Umfang der Leistung, Verfahren, Kostenbeteiligung)

Stufenweise Umsetzung der inklusiven Jugendhilfe



Dialogprozess



Vorschläge und Positionen … 

eigener (zusammengeführter) Leistungstatbestand für die Eingliederungshilfe (DIJuF, BV Lebenshilfe) und mit Erweiterung 
des Anspruchs auf Eingliederungshilfe um die jungen Volljährigen. (DSGT)

Einführung eines § 35b Alltagsunterstützung der Eltern von jungen Menschen mit Behinderung (DSGT)

Anpassung des Behinderungsbegriff im SGB VIII (auch bei drohender Behinderung) dem des § 2 SGB IX  und Aufgabe des 
„Wesentlichkeitskriterium“ (DIJuF, BV Lebenshilfe)

Erweiterung der Beteiligung der EGH bei der Hilfeplanung (d.h. über §35 a SGB VIII) hinaus (DSGT)

eigenen Rechtsanspruch von Kindern und Jugendlichen auf Unterstützung
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung im SGB VIII (parallel zu dem Anspruchsrecht der Eltern) (DIJuF, Kepert und Fegert)

Leistungskatalog zusammengeführt und gegliedert nach Leistungen zur Unterstützung bei Erziehung und Entwicklung und 
Leistungen zur Teilhabe und Rehabilitation unterscheiden. (DIJuF)

Aktive Nutzung des Vorschlagrecht zur Durchführung einer Gesamtplankonferenz gem. § 119 Abs. 1 S. 2 SGB IX durch das 
Jugendamt (passgenauer Bedarfsvermittlung auch über die EGH hinaus.  (AGJ)

Bedarfsorientierte Hilfeplanung: Verknüpfung und Weiterentwicklung der bestehenden Instrumente zur Bedarfsplanung. 
(BV Lebenshilfe)

„Coming-back“-Option in die Jugendhilfe  für  „Careleaver“ , die im System der Eingliederungshilfe (noch) nicht die 
notwendigen Hilfen erhalten. (bhp)



Vorschläge für die Umsetzung der inkl. Jugendhilfe 

(Kepert & Fegert, 2023)

• Hilfe zur Erziehung  und Eingliederungshilfe als getrennte, 
aber bei Bedarf sich ergänzende Leistungsbereiche ; dritte 
Hilfeform für junge Menschen

• Behinderungsbegriff und Leistungszugang im Sinne der UN-
BRK in Anlehnung an die ICF, d.h. auch Abkehr vom Tatbestand 
einer der wesentlichen Behinderung als Leistungszugang

weiterreichender und kindgerechter Leistungszugang zur 
Eingliederungshilfe im Sinne einer indizierten Prävention bzw. 
Frühprävention 

• Verfahrenslotse: volle Unterstützung für jungen Mensch mit 
Behinderung und der Erziehungsberechtigen bei der Einlösung 
seines Leistungsanspruches gegenüber Leistungsträgern 

• individuelle und bedarfsgerechte Umsetzung der Leistungen 
(auch in Kombination und an Übergängen anderer 
Sozialleistungsträgern (bspw. SGB V)

• Verbindliches Teilhabeinstrument zur Bedarfsplanung auf für 
das SGB VIII (analog zu § 118 SGB IX)



Wesentlich für einen besseren Leistungszugang: 
einheitlicher Behinderungsbegriff gemäß ICF 



Verfahrenslotse zur Lösung von 
Schnittstellenproblemen?



Verfahrenslotse

- Lösung von  Schnittstellenproblemen?

- Inkrafttreten: 01.01.2024
- Außerkrafttreten: 01.01.2028   ???

- Verankert im SGB VIII: § 10b Verfahrenslotse
- langsamer Start mit oft minimaler Personalausstattung
- Voraussetzung für Beratung von Kindern, Jugendlichen
und Sorgeberechtigten wie amtsintern, konkrete
Vorstellung des Ablaufs und Verständnis des dahinter
liegenden bio-psychosozialen Modells

Quelle: pixabay



Verfahrenslotse – Beratungsaufgabe junge Menschen 
und Personensorgeberechtigte 

§ 10b SGB VIII:
„(1) Junge Menschen, die Leistungen der Eingliederungshilfe wegen 

einer Behinderung oder wegen einer drohenden Behinderung 
geltend machen oder bei denen solche Leistungsansprüche in 

Betracht kommen, sowie ihre Mütter, Väter, Personensorge- und 
Erziehungsberechtigten haben bei der Antragstellung, Verfolgung 

und Wahrnehmung dieser Leistungen Anspruch auf 
Unterstützung und Begleitung durch einen Verfahrenslotsen. Der 

Verfahrenslotse soll die Leistungsberechtigten bei der 
Verwirklichung von Ansprüchen auf Leistungen der 

Eingliederungshilfe unabhängig unterstützen sowie auf die 
Inanspruchnahme von Rechten hinwirken. Diese Leistung wird 

durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erbracht.“ 



Verfahrenslotse – Unterstützungsaufgabe des Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe bei der Zusammenführung 

§ 10b SGB VIII:
„(2) Der Verfahrenslotse unterstützt den örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe bei der Zusammenführung der Leistungen 
der Eingliederungshilfe für junge Menschen in dessen Zuständigkeit. 
Hierzu berichtet er gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe halbjährlich insbesondere über Erfahrungen der 
strukturellen Zusammenarbeit mit anderen Stellen und 
öffentlichen Einrichtungen, insbesondere mit anderen 

Rehabilitationsträgern.“ 



Verfahrenslotse

Bundesdrucksache 319/ 21 (23.04.2021)

• Verfahrenslotsen sollen in den Jugendämtern Eltern und junge Menschen 

sozialgesetzbuchübergreifend beraten und bei Antragstellungen unterstützen 

• Es steht den Kommunen frei, Verfahrenslotsen zur Umsetzung des 

Leistungsbezugs aus einer Hand bereits vor dem 01.01.2024 einzusetzen

• Neben der Beratung der Familien sollen die Verfahrenslotsen auch die 

Jugendämter bei Fragen der Eingliederungshilfe qualifizieren

• Es soll überprüft werden, ob die Verfahrenslotsen auch nach der Realisierung der 

inklusiven Lösung eine Unterstützung für Familien im Hinblick auf die bestehenden 

Schnittstellen sein können

(vgl. Bundesrat 2021)



Unterstützung des Bundes zur Einführung und 
Ausgestaltung des Verfahrenslotsen

• Interessenbekundungsverfahren

→ Entwicklung vom „Werkzeugkästen“

1. Digitale Unterstützung der Tätigkeit der 
Verfahrenslotsinnen und Verfahrenslotsen 
www.verfahrenslotse.org; IReSA gGmbH

2. Entwicklung von Empfehlungen für ein Curriculum 
für die Qualifizierung der Verfahrenslotsinnen und 
Verfahrenslotsen
http://www.wegweiser-verfahrenslotsen.de/das-
projekt/curriculum/curriculum; BVkE e.V. und EREV 
e.V

3. Entwicklung und Implementierung eines Online-
Kurssystems zur Qualifizierung der 
Verfahrenslotsen 
www.verfahrenslotse.org; IReSA gGmbH

http://www.verfahrenslotse.org/
http://www.wegweiser-verfahrenslotsen.de/das-projekt/curriculum/curriculum
http://www.verfahrenslotse.org/


Verfahrenslotse und Angehörige der Heilberufe

Positionspapier der heilberuflichen Vertreter*innen im Dialog Januar 2023



„Verfahrenslotsen“

Ziele definiert, 
- unabhängige Beratung und Begleitung für den Anspruch auf Eingliederungshilfe                 

(nach SGB VIII und SGB IX)     nicht fallbearbeitend oder leistungsgewährend!

spezifische Beratung für behinderungsbedingte Bedarfe anknüpfend an §10a SGB VIII

- Unterstützung der Jugendämter bei den  notwendigen Organisationsentwicklungs-
prozesse der Jugendämter bei der Zusammenführung der Leistungen

Halbjährliche Berichterstattung über Erfahrungen  der strukturellen Zusammenarbeit 
mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, insbesondere mit anderen
Rehabilitationsträgern.

aber 
wie in der Praxis
umsetzen?

zahlreiche Positionspapiere zur Umsetzung



- Wo und wie „verortet“?

niedrigschwellige Zugänge; Team oder Einzelfallberatung,  berufliche Qualifikation, Verhältnis zur 
Jugendamtsleitung (Stichwort: unabhängige Beratung!)

- Wie Erfüllung der Aufgabe „Beratung“?

Erfüllung des spezifischen Beratungs- und Begleitungsauftrag  in Einklang mit bestehenden Beratungsansprüchen  
z.B. nach § 10a SGB VIII oder § 106 SGB IX ; Ausgestaltung der Beratung und Unterstützung (Hilfe zu Selbsthilfe; 
keine Anwaltschaft oder Rechtberatung 

- Wie Erfüllung der Aufgabe „Berichterstattung und Unterstützung bei der Organisationsentwicklung“?

Wie, an wen und was genau beinhaltet die halbjährliche Berichterstattung? Wie kann  der Auftrags „Unterstützung 
der Jugendämter bei den  notwendigen Organisationsentwicklungs-prozesse der Jugendämter bei der 
Zusammenführung der Leistungen“  erfüllt werden?

- Wie und wo Schnittstellenzusammenarbeit?

Beteiligung des Verfahrenslosten an (anderen) Kooperationsprozessen (z.B. gemäß  § 81 SGB VIII); 
Netzwerkaufbau und -ausbau; datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen 

Fragen im Ausgestaltungsprozess des 
Verfahrenslotsen 



Praxisbeispiele und Modellprojekte zum 
Verfahrenslotsen

• Aufbau eines landesweitern „Netzwerks Verfahrenslotse“/ begleitend dazu Erstellung 
eines digitale Qualitätshandbuch (Niedersachsen)

• Landkreis Germersheim (Modellkommune): Konzeption „Verfahrenslotse“, 
Stellenbeschreibung, Schnittstellenpapier Eingliederungshilfe SGB VIII – SGB IX

• Bayernweites Modellprojekt (aus Mittel des bayrischen Landtages) mit 1o ausgewählten 
Jugendämtern

• Konzeptschablone zur Entwicklung einer Stellenbeschreibung des Verfahrenslotsen" als 
Arbeitshilfe für Jugendämter (DIJuF)



• Qualifikation: über die Hälfte waren (Sozial)Pädagogen/innen und 
Personen mit Berufserfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe bzw. 
der Eingliederungshilfe (nach SGB IX)

• Auswertung von Fällen (N= 352)

Erste Ergebnisse des bayernweiten Modellprojektes

Überwiegend einmaliger Kontakt bzw.                     
bis zu 2 Wochen (ca. 80%)



Alter der (potentiell) Leistungsberechtigen und 
(potentielle) Leistungsansprüche in Bayern

Auffallend: 60% der potentiell Leistungsberechtigen sind 0 bis 10 Jahre alt 



Was bleibt zu tun bis 2027?

Kernpunkte:

• zukünftige Anspruchsinhaberschaft von Eingliederungshilfe und HzE
(§§27 ff SGB VIII)

• Anspruchsvoraussetzungen: Ausweitung und Definitionsanpassung 
des §35a SGB VIII? Zusammenlegung mit HzE(§§27 ff SGB VIII)?

• Leistungskataloge (SGB VIII und SGB IX): zusammengeführt, getrennt 
oder vereinheitlicht und die Frage wie „offen“  auch für Bedarfe, die 
nicht ausdrücklich gesetzlich festgelegt sind?

• Vereinheitlichung des „Behinderungsbegriffs“ auf 
der Basis der ICF

• ICF basierte Instrumente als Feststellungsgrundlage 
bei der Bedarfsermittlung

Quelle: pixabay



Was bleibt zu tun bis 2027?

Kernpunkte:

• zukünftige Anspruchsinhaberschaft von Eingliederungshilfe und HzE?
eigener Rechtsanspruch von Kindern/Jugendlichen →Wahrung des Elternrechts

• Anspruchsvoraussetzungen: Ausweitung des §35a SGB VIII? Zusammenlegung mit HzE? 
Abdeckung und Trennung unterschiedlicher Bedarfe:
Erziehungsunterstützung →Entwicklungsunterstützung →Teilhabe

• Leistungskataloge (SGB VIII und SGB IX): zusammengeführt, getrennt oder vereinheitlicht die Frage wie 
„offen“  auch für Bedarfe, die nicht gesetzlich festgelegt sind?

HzE→ Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 113 SGB IX) →medizinische Rehabilitation oder Teilhabe am 
Arbeitsleben nach (§§ 109–111 SGB IX)
Gestaltung der „Übergänge“ in andere Leistungen (z.B. SGB V) oder in Eingliederungshilfe im 
Erwachsenenalter?

• Vereinheitlichung des „Behinderungsbegriffs“?
§2 SGB IX , §7 SGB VIII (in Anlehnung an UN-BRK) → § 35 a SGB VIII (zweigliedrig)  
→ § 99 SGB IX  (wesentliche Behinderung)

rechtliche Implikationen



Bedarfsermittlung
Transition 

Übergangsmanagement



Diskrepanz zwischen Anspruch und 
Bedarfsermittlung in der Jugendhilfe

Bedarfsermittlung: § 13 SGB IX
„Zur einheitlichen und überprüfbaren Ermittlung des individuellen Rehabilitationsbedarfs 
verwenden die Rehabilitationsträger systematische Arbeitsprozesse und standardisierte 
Arbeitsmittel (Instrumente) […] gewährleisten eine individuelle und funktionsbezogene 
Bedarfsermittlung“

„dass die seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen 
Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu
erwarten ist. (§ 35 a Absatz 1 Ziffer 1. und 2. SGB VIII)

→ Stellungnahme: Kinder- und Jugendpsychiater/in,  Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in , Psychotherapeut/in mit Weiterbildung 
für die Behandlung von Kindern und Jugendliche, Arzt/Ärztin und  psychologische/r Psychotherapeuten/in mit besonderer Erfahrungen auf 
dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen

Diese Regelungen gehen auch dem Leistungsgesetz der Jugendhilfe, also dem SGB VIII, vor (§ 7 Abs. 2 SGB IX). Die Vorgaben aus § 118 
Abs. 1 SGB IX zur Orientierung an der ICF gelten zudem ergänzend für die Träger der Eingliederungshilfe, weil sich § 39 Abs. 1 SGB IX 
nur auf die in § 6 Abs. 1 Ziffer 1-5 SGB IX genannten Reha-Träger bezieht, die Gemeinsame  Empfehlung der BAR also für die 
Eingliederungshilfeträger nicht bindend ist (NPGWJ/Jabben, 14. Aufl. 2020, SGB IX  § 13 Rn. 4).  (s. www.umsetzungsbegleitung-
bthg.de)



Heilberuflicher Beitrag zur Hilfeplanung



Heilberufliche Stellungnahme



Beispiele für Instrumente zur Bedarfserfassung

© Ministerium für Soziales und                                                     

Integration, Baden-Württemberg
© Universitätsklinikum Ulm

Bedarfsermittlung und 
Transition von der Jugendhilfe in 
andere Hilfesysteme



Projekt Dazugehören BaWÜ

Projektlaufzeit: März 2021 bis August 2023

Projektleitung: 
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ZfP Südwürttemberg: Prof. Dr. Isabel Böge, Verena Gindele (M.Sc.)

Gefördert durch das
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1. Schriftliche Vorab-Befragung: 
Leitungsebene im Jugendamt 

Teilbereiche

2
Bereits eingesetzte 

Instrumente & 
Prozesse

1
Struktur des 
Jugendamtes

→Option: mündliche Ergänzung inhaltlicher Aspekte 

2. Qualitative Interviews (Kuckartz 2010; Mayring 2015): 

Case-Manager*innen in Jugendamt und Eingliederungshilfe 

Teilbereiche

1
Beschreibung 

Prozess Übergang 
in anderes 
Hilfesystem

2
Beschreibung 

Prozess 
Übergang in 

Selbst-
ändigkeit

3
Praktische 
Umsetzung 

der 
Partizipation 
im Übergang

4
Für den 

Übergang 
benötigte 

Fähigkeiten und 
Fertigkeiten

Kuckartz, Udo (2010): Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten. 3., aktualisierte Auflage. Wiesbaden: Verlag für 
Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage (Lehrbuch – VS Verlag für Sozialwissenschaften).
Mayring, Philipp (2015): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 12., vollständig überarbeitete und aktualisierte Aufl. Beltz Pädagogik.

3
Relevante 

Schnittstellen im 
Übergang

5
Wünsche an 

das 
Übergangs-
instrument

Meilensteine 2021/22 –
Status Quo Erfassung



Ausgewählte Aussagen

Förderlich für den Übergang Hinderlich für den Übergang

✓ Fachdienste − Fehlende Standardisierung 

✓ Rechtzeitiger und enger 
Austausch zwischen JuHi und 
EGH

− Fehlende Mitwirkung/ 
Motivation der betroffenen 
Jugendlichen

✓ Möglichkeit zur digitalen 
Kommunikation

− Zuständigkeitsabgrenzung

Anforderungen an das 
Instrument

• Überblick über die Hilfen

• Klarer Ablauf / Leitfaden

Meilensteine 2021/22 –
Status Quo Erfassung



Abgefragt werden folgende Sozialräume:

Fragebögen

Situation zu 
Hause (ggf. 

Wohngruppe)

Sozialkontakte 
und 

sozialräumliche 
Bedingungen

Schule / 
Ausbildung / 

Beruf



Zu jedem Sozialraum werden folgende Teilhabebereiche erfasst:

1. Aufmerksamkeit, Problemlösung, Entscheidungsfindung, Fähigkeiten und 
Wissensanwendung

2. Selbstkompetenzen zum Umgang mit Routinen, Anforderungen und Stress

3. Kommunikation

4. Mobilität

5. Selbstversorgung/ -fürsorge

6. Alltags- und Haushaltsaufgaben

7. Beziehungsqualität

8. Finanzen und Hilfen, Gestaltung schulischer/ beruflicher Perspektiven

9. Soziale Eingebundenheit

• Zusätzlich: Umweltfaktoren (Ressourcen/ Barrieren)

Fragebögen



Einschätzungstool
Einschätzung getrennt 

nach Sozialräumen 
(zu Hause, 

Arbeit/Schule, Freizeit)

Entwicklungs-
psychologische 
Ankerbeispiele 
(Negativ- und 

Positivpol) 

Ampel-
Einschätzung 

kombiniert mit 
offenem Textfeld

ICF-basierte 
Kategorien

einblendbare 
Leitfragen

Umweltfaktoren 
(→

biopsychosoziales 
Modell)

Prognose



Entwicklungspsychologische 
Ankerbeispiele – Fallbeispiel Lisa

Fallbeispiel Lisa – Beziehungsqualität: 
Andere JM halten sich von Lisa fern, da sie oft 
unberechenbar ist. Lisa fällt es schwer auf andere 
zuzugehen. Sie ist schnell sehr misstrauisch und sie 
kann sich kaum auf andere einlassen oder ihnen 
vertrauen. 



Entwicklungspsychologische Ankerbeispiele –
Fallbeispiel Lisa

+Beispiel Positivpol:

- Der junge Mensch benennt Freund*innen, mit denen 
er*sie gerne Zeit verbringt und mit denen die 
Freundschaft schon einige Zeit besteht. Es können zudem 
„beste“ oder „gute“ Freund*innen genannt werden, mit 
denen der junge Mensch über Probleme spricht oder 
sprechen könnte.

- Nach Angaben von Eltern/ anderen engen 
Bezugspersonen oder dem jungen Menschen selbst 
beschäftigt es den jungen Menschen, wenn es anderen 
schlecht geht. Er*sie nimmt Rücksicht auf andere, ist 
hilfsbereit, aufgeschlossen und aufmerksam, zeigt 
Mitgefühl (Empathie). 

- … 

+



Beispiel Negativpol:

- Der junge Mensch benennt keine oder nur oberflächliche bzw. 
flüchtige Freundschaften ohne Vertrautheit und emotionale 
Verbundenheit. 

- Der junge Mensch verhält sich rücksichtslos gegenüber 
anderen oder bemerkt nicht, wenn es anderen schlecht geht. 
Er*sie hilft anderen nicht oder ist überfordert, wenn andere 
Hilfe brauchen (rennt z.B. weg, sieht weg bzw. ignoriert die 
Situation, wird aggressiv oder reagiert verstört). 

- … 

-

Entwicklungspsychologische 
Ankerbeispiele – Fallbeispiel Lisa



Bio-psycho-soziales Modell –
Fallbeispiel Lisa

Gesundheitsproblem
Posttraumatische Belastungsstörung (ICD 10: F43.1; ICD-11: 6B40)

Schädlicher Substanzmittelmissbrauch (ICD 10: F19.1; ICD-11:  6C4Z)
Sexueller Missbrauch in der Eigenanamnese (ICD-10: T74, 2; ICD-11: QE82.1)

Körperfunktionen (b) 
und -strukturen (s)

Schädigung
• Drang nach 

Suchtmitteln 
(b1303)

• Verletzungen der 
Haut (Ritzen, 
Verbrennung) 
(s8102)

Aktivitäten
Beeinträchtigung

• Kommunikation
Interaktion (d710, 
d720)

Teilhabe
Beeinträchtigung

• Kommunikation mit
Bewohnern und 
Betreuern (d710)

Umweltbezogene Faktoren
• Beziehung zu Eltern –
• Gesicherte therapeutische

Versorgung +

Personenbezogene Faktoren
• Rückzugsverhalten –
• Verschlossenheit –



Übergabetool

BEI_BW: 
Kategorie:

Interpersonelle 
Interaktionen und 

Beziehungen

TiDA: 
Sozialraum -

Beziehungsqualität: 
Andere JM halten sich von 

Lisa fern, da sie oft 
unberechenbar ist. Lisa 

fällt es schwer auf andere 
zuzugehen. Sie ist schnell 
sehr misstrauisch und sie 

kann sich kaum auf andere 
einlassen oder ihnen 

vertrauen. 

wird überführt in



Übergabetool

TiDA BEI-BW

1. Aufmerksamkeit, Problemlösung, 
Entscheidungsfindung, Fähigkeiten und 
Wissensanwendung

Lernen und Wissensanwendung

2. Selbstkompetenzen zum Umgang mit 
Routinen, Anforderungen und Stress

Allgemeine Aufgaben und 
Anforderungen

3. Kommunikation Kommunikation

4. Mobilität Mobilität

5. Selbstversorgung / -fürsorge Selbstversorgung

6. Alltags- und Haushaltsaufgaben Häusliches Leben

7. Beziehungsqualität Interpersonelle Interaktionen und 
Beziehungen

8. Finanzen und Hilfen, Gestaltung 
schulischer / beruflicher Perspektiven

Bedeutende Lebensbereiche

9. Soziale Eingebundenheit Gemeinschafts-, soziales und 
staatsbürgerliches Leben



Fazit: Inklusive Jugendhilfe -
Perspektiven für eine bessere Teilhabe 

im Kontext Schule



Das Setting von Teilhabe in der Schule 

Schule

Lehrer/

in

Mit

schüler

/innen
Kind

Schulbe-

gleiter/in

Unterricht/Klasse

Eltern des Kindes

Eltern von 

Mitschülern/innen

andere 

Lehrer/innen, 

Kollegium

Schulleitung
inklusives Klima 

(in Schule, Kommune etc.)

Leistungsträger

Leistungserbringer 

…  

KlassenfahrtenNachmittagsbetreuung

Ausflüge/Exkursionen …

Schulbehörde, 

Schulgesetz



Auswirkungen der inklusiven Jugendhilfe                                
auf Teilhabe in der Schule

Leistungsträger

andere Lehrer/innen, 

Kollegium
Schulleitung

Schulbehörde, 

Schulgesetz

Eltern von 

Mitschülern/innen

Inklusive 
Jugendhilfe

Eltern des Kindes

inklusives Klima 
(in Schule, Kommune etc.)

Leistungserbringer 

Kind

Schulbe-

gleiter/in

Mit

schüler

/innen



Auswirkungen der inklusiven Jugendhilfe                                
auf Teilhabe in der Schule

Leistungsträger

andere Lehrer/innen, 

Kollegium
Schulleitung

Schulbehörde, 

Schulgesetz

Eltern von 

Mitschülern/innen

Inklusive 
Jugendhilfe

Eltern des Kindes

inklusives Klima 
(in Schule, Kommune etc.)

Leistungserbringer 

Kind

Schulbe-

gleiter/in

Mit

schüler

/innen
Mehr Beratung und Beteiligung für (potentiell) Leistungsberechtige
… Anspruch auf Beratung (§10a SGB VIII) 
… Verfahrenslotsen (§10 b SGB VIII) 
… Verpflichtung zur regelhaften Involvierung in die Hilfeplanungsprozesse auf Seiten der Träger der Eingliederungshilfe (§ 10a 

Abs. 3 SGB VIII, § 117 Abs. 6 SGB IX)

Zuzahlungsfreie Leistungen – insb. zur soziale Teilhabe (ab 2028)

→ Besserer Zugang auch zu Schulbegleitung?

→ ggf. für Schulbegleitungen an Klassenfahrten, der Nachmittagsbetreuung, …



Auswirkungen der inklusiven Jugendhilfe auf Teilhabe in der Schule

Leistungsträger

andere Lehrer/innen, 

Kollegium
Schulleitung

Schulbehörde, 

Schulgesetz

Eltern von 

Mitschülern/innen

Inklusive 
Jugendhilfe

Eltern des Kindes

inklusives Klima 
(in Schule, Kommune etc.)

Leistungserbringer 

Kind

Schulbe-

gleiter/in

Mit

schüler

/innenKooperation der Leistungsträger
… Vorgaben für eine gemeinsame Planung bei Zuständigkeitsübergängen  (§ 36b Abs. 2 SGB VIII), ggf. Hinzuziehung der Schule 

und auch Schulbegleitung denkbar  (§ 36b Abs. 3 SGB VIII) 
… abgestimmte und übergangserleichternde ICF-orientierte Instrumente zur Bedarfserfassung (§ 13 SGB IX)

„Hilfen aus einer Hand“ (ab 2028)
Erleichterung des Zugangs zu Leistungen der Teilhabe an Bildung (z.B. Schulbegleitung) und sozialer Teilhabe (auch Entfallen 
der Kostenbeteiligung für „soziale Teilhabe“ gemäß SGB IX)



➢ Verbindliches Aufgabenprofil für Schulbegleitung und Ausgestaltung 
der Zusammenarbeit mit Schulen v.a. Gelingensbedingungen 
(Meyer,2017 Czempiel & Kracke 2019; Henn et al., 2019; Kron et al., 2018; Meyer und 
Willems, 2022) ; Fortbildungskonzept ProFis

➢ Verbindliches Qualifikationsprofil für Schulbegleiterinnen und 
Schulbegleiter

→Projekt Schulbegleiter (BW Stiftung): über 1600 
qualifizierte Schulbegleiter/innen (in einem 
Trägerverbund verpflichtend zu besuchen!)

➢ Verbesserte Kooperation zwischen den unterschiedlichen Systemen 

Entwicklung einer „gemeinsamen Sprache“

➢ Verbesserung der Versorgungskontinuität und                                                                  
gemeinsame integrierte Versorgungskonzepte

Qualitätsherausforderungen bleiben … 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


